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1 Geltungsbereich 

Die vorliegende SOP zur Beschreibung der allgemeinen Anforderungen an die 

Vertraulichkeit des Deutschen Olivenölpanel (DOP) e.V. gilt für alle Mitglieder des DOP. 

Sie findet Anwendung bei allen mit der Durchführung der sensorischen Prüfung von 

Olivenöl erforderlichen Maßnahmen und damit in Verbindung stehenden 

Arbeitsabläufen.   

2 Zweck 

Zweck dieser SOP ist es, die Anforderungen an die Vertraulichkeit zu beschreiben und 

festzulegen.  

3 Begriffe 

Unter Vertraulichkeit wird verstanden, dass Daten und Informationen, die dem DOP 

hinsichtlich Probe oder Kunde vorliegen, nicht an Dritte weitergegeben werden.  

4 Zuständigkeiten / Verantwortlichkeiten 

Alle Mitglieder des DOP sowie alle sich im Training befindlichen Personen verpflichten 

sich vor Eintritt in das DOP bzw. vor Eintritt in das Training beim DOP, alle ihnen 

zugänglichen personenbezogenen Informationen und Daten vertraulich zu behandeln 

und nicht an Dritte weiter zu geben.  

Besondere Bedeutung kommt der Panelleitung zu, da deren Mitglieder Daten zu 

Proben kennen, die Proben zur Verkostung vorbereiten und für die Panelisten 

anonymisieren. 

Es wird auf die Formblätter 04-02-01-FB01 und 04-02-01-FB02 verwiesen. 

5 Beschreibung 

Das DOP schließt mit allen Kunden vorab einen Untersuchungsvertrag. Dies erfolgt 

derart, dass jeder Kunde seine Probendaten in das online-Portal Sensory eingeben 

muss. Bevor diese Daten an das DOP abgesendet werden können, muss der Kunde 

folgende Frage ausdrücklich positiv beantworten: 

„Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass die Probenergebnisse vom DOP in 

anonymisierter Form (Probencode, Ursprungsland, Untersuchungsergebnis) an 

wissenschaftliche Einrichtungen weitergegeben werden dürfen.“ 

Wenn der Kunde das nicht positiv beantwortet, stoppt der Eingabeprozess. Eine 

Registrierung und damit der Vertragsabschluss sind ohne Einwilligung nicht möglich. 
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Somit verpflichtet das DOP sich, keinerlei personenbezogene Daten und Ergebnisse 

Dritten zugänglich zu machen, es sei denn, es wurde zwischen Kunde und DOP etwas 

anderes vereinbart. Alle Daten gelten als vertraulich, solange keine anderen 

Regelungen bestehen.  

5.1 Panelisten 

Die Mitglieder des DOP erhalten alle Proben nur in anonymisierter Form. Durch die 

virtuelle Arbeit ist es ausgeschlossen, dass sie Informationen zur Identität der Proben 

(z.B. durch die Originalflasche) bekommen. Eine Beeinflussung der Prüfung durch die 

Panelmitglieder wird dadurch ausgeschlossen. Darüber hinaus haben die 

Panelmitglieder eine Vertraulichkeitserklärung gegenüber dem DOP abzugeben. Auch 

bei gemeinsamen Workshops, die nicht virtuell durchgeführt werden, wird die 

Anonymität der Proben durch Nummerierung der Proben gewährleistet. 

5.2 Panelleitung 

Die Panelleitung verpflichtet sich, sämtliche Daten- und Untersuchungsergebnisse 

vertraulich zu behandeln soweit nichts anderes vereinbart wurde (z.B. im 

Untersuchungsvertrag, s.o.). Wird beabsichtigt, Informationen frei zugänglich zu 

machen, so ist der Panelleiter verpflichtet, den Kunden im Voraus darüber zu 

informieren. Alle anderen Informationen werden als geschützte Informationen 

angesehen und müssen vertraulich behandelt werden, es sei denn, die Information 

wird vom Kunden öffentlich zugänglich gemacht oder zwischen dem DOP und dem 

Kunden sind entsprechende Vereinbarungen festgelegt. Dies gilt intern und extern. 

5.3 Personal aus externen Stellen, Dienstleister und andere Personen, die im 
Auftrag des DOP tätig sind 

Alle Personen aus externen Stellen, sowie Dienstleister und alle anderen Personen, die 

im Auftrag des DOP tätig sind, verpflichten sich, alle Informationen, die sie während 

der Durchführung erhalten oder geschaffen haben, vertraulich zu behandeln, außer sie 

sind gesetzlich zu anderem verpflichtet. Dies wird durch die unterschriebene 

Vertraulichkeitserklärung bestätigt. 

 

6 Hinweise und Bemerkungen 

6.1 Mitgeltende Unterlagen 

Nicht relevant 

6.2 Anmerkungen 

Nicht relevant 
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7 Anlagen 

- Formblatt 04-02-01-FB01 

- Formblatt 04-02-01-FB02 

- Formblatt 04-02-01-FB03 


